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Abwägung - Verfahren §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 
 

1) Magistrat der Stadt Reichelsheim 
 
 

 Beschlussempfehlung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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2) Gemeindevorstand der Gemeinde Rockenberg 
 
 

 Beschlussempfehlung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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3) Magistrat der Stadt Nidda  
 
 

 Beschlussempfehlung: 

 
zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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6) Magistrat der Stadt Bad Nauheim 
 
 

 Beschlussempfehlung: 
 
 
zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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9) Wetteraukreis- Der Kreisausschuss Fachdienst Kreisentwicklung  
 
 

 Beschlussempfehlung: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 3) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Stellungnahme wurde am 
02.09.2024 nachgereicht. Die Abwägung erfolgt auf Seite 10 des Abwägungsdoku-
ments.  

 
zu 4) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
zu 5) Der Stellungnahme wurde bereits dahingehend gefolgt, dass ein Hinweis zum 

Löschwasserbedarf im Bebauungsplan ergänzt wurde.  
zu 6) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen und im Zuge der Ausführungspla-

nung beachtet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 7) Dem Hinweis wird insofern gefolgt, dass die Vorgaben bezüglich der Löschwasser-

versorgung eingehalten werden. Die betreffenden Anforderungen bezüglich der 
Hydranten werden im Rahmen der Umsetzung beachtet. 
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zu 8) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Muster Richtlinie der Fach-
kommission Bauaufsicht der ARGEBAU vom Juli 1998 „Flächen für die Feuerwehr“ 
wird im Zuge der Ausführungsplanung beachtet. 

 

 
 
 
 
zu 9) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 10) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 11) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
zu 12) Der Stellungnahme wird gefolgt. Es wird ein Monitoring durchgeführt. Angaben 

zum geplanten Monitoring werden im Umweltbericht ergänzt und nach Rechtskraft 
des Bebauungsplanes mit der UNB abgestimmt. 

 
 
 
 
zu 13) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 14) Die Anregung wird zur Kenntnis genommen, jedoch nicht weiterverfolgt. Die An-

lage von Extensivgrünland auf der Maßnahmenfläche 4 ist Teil der geplanten Ent-
wicklungsmaßnahmen am Ostufer des Wölfersheimer Sees, die zum Schutz und Er-
halt des regional bedeutsamen Vorkommens der Zwergdommel sowie weiterer 
Röhricht besiedelnder Brutvogelarten artenschutzrechtlich erforderlich sind.  

 
zu 15) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 16) Die in der koordinierten Stellungnahme des Wetteraukreises vom 18.06.2024 auf-

geführten Punkte unter „FD 4.5 Bauordnung“ wurden bereits im Zuge der frühzeiti-
gen Beteiligung abgewogen.  

 
zu 17) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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9) Wetteraukreis- Der Kreisausschuss Fachdienst Kreisentwicklung  
 Nachtrag FB 4- Regionalentwicklung und Umwelt – Archäologische Denkmal-

pflege  
 
 

 Beschlussempfehlung: 
 

 
 
zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 2) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 3) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Der Baudenkmalschutz und die Bau-

denkmalpflege wurden ebenfalls am Verfahren beteiligt. 
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11) Regierungspräsidium Darmstadt 
 
 

 Beschlussempfehlung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

11 



Seite 12 von 33 

Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, Gemarkung Wölfersheim 
Bebauungsplan Nr. 10 „Am großen Teich“, 4. Teiländerung und Erweiterung 

Abwägung - Verfahren §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 
zu 2) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
zu 3) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 4) Die Stellungnahme wird wie folgt erwidert. Es handelt sich bei den Unterlagen, die 

zur förmlichen Beteiligung ausgelegt wurden, nicht um die gleichen Unterlagen, 
sondern um die Entwurfsunterlagen zum Bebauungsplan. In den Entwurfsunterla-
gen wurden die Ergebnisse der frühzeitigen Beteiligung eingearbeitet. 
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zu 5) Der Stellungnahme wird bereits entsprochen. Unter dem Kapitel 2.1.4 Schutzgut 

Wasser (Seite 68/69) wurden die in der Stellungnahme vom 21.06.2024 gewünsch-
ten Ergänzungen zu den Vorflutern im Umweltbericht vorgenommen.  
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zu 6) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Es wird auf die Abwägung der 

Stellungnahme vom 21.06.2024 im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung verwiesen. 
 

 
zu 7) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 8) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 9) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
zu 10) Der Stellungnahme wird gefolgt. Sobald der Bebauungsplan rechtsverbindlich ge-

worden ist, wird dieser in digitaler Ausfertigung in der bekannt gemachten Fassung 
an das Regierungspräsidium Darmstadt an das Funktionspostfach komabwasser-
ffm@rpda.hessen.de gesendet. 

 
 
zu 11) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 12) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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zu 13) Der Stellungnahme wird gefolgt. Sollten aufgrund der Lage innerhalb eines ehema-

ligen Braunkohletagebaus Setzungserscheinungen oder andere Anzeichen alten 
Bergbaus bemerkt werden, sind die notwendigen Sicherungsmaßnahmen im Ein-
vernehmen mit der Ordnungs- und der Bauaufsichtsbehörde zu treffen. 

 
zu 14) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
zu 15) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 
 
 
 
zu 16) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Das Dezernat des Kampfmittelräum-

dienstes des Regierungspräsidiums Darmstadt wurde ebenfalls am Verfahren betei-
ligt.  
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14) Amt für Bodenmanagement Büdingen 
 
 

 Beschlussempfehlung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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15) Straßenverkehrsbehörde der Gemeinde Wölfersheim 
 
 

 Beschlussempfehlung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 
 
zu 2) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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16) Regionalverband FrankfurtRheinMain 
 
 

 Beschlussempfehlung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  

 
 
 
 
 
zu 2) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
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17) Landesamt für Denkmalpflege – hessenARCHÄOLOGIE 
 
 

 Beschlussempfehlung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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20) Hessen Mobil Straßen- und Verkehrsmanagement Gelnhausen 
 
 

 Beschlussempfehlung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
zu 2) Der Bitte wird gefolgt. Hessen Mobil wird über das Inkrafttreten des Bauleitplanes 

informiert und der Bebauungsplan per Mail als PDF zur Verfügung gestellt.   
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21) Deutsche Bahn AG, DB-Immobilien 
 
 

 Beschlussempfehlung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 
zu 2) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
zu 3) Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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27) Oberhessengas Netz GmbH 
 
 

 Beschlussempfehlung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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30) Industrie- und Handelskammer Gießen-Friedberg 
 
 

 Beschlussempfehlung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
  

30 

1 



Seite 26 von 33 

Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, Gemarkung Wölfersheim 
Bebauungsplan Nr. 10 „Am großen Teich“, 4. Teiländerung und Erweiterung 

Abwägung - Verfahren §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 
 

31) Naturschutzverbände (Gemeinsame Stellungnahme) 
 
 

 Beschlussempfehlung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
zu 2) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
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33) Bündnis 90/Die Grünen Wölfersheim 
 
 

 Beschlussempfehlung: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zu 1) Die Stellungnahme wird wie folgt erwidert: Eine Adventure-Minigolfanlage ist park-

ähnlich gestaltet, wobei die Spielbahnen und auch die seitliche Einfassung 
(„Rough/ Fringe“) aus Kunstrasen bestehen und u. a. unter Verwendung von Ge-
staltungsschotter in die Umgebung eingebunden werden. Hinzu kommt eine Ver-
siegelung durch den notwendigen Wegebau. Durch eine Adventure-Minigolfanlage 
kommt es somit zu einem relativ hohen Grad an teilversiegelten Flächen. Die Aus-
weisung einer zulässigen GRZ von max. 0,8 wird deshalb für gerechtfertigt gehal-
ten, da sie der geplanten Nutzung entspricht.  
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zu 2) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Das Bauplanungsrecht kennt den 

Begriff der Gaststätte nicht, vielmehr wird hier der Begriff der Schank- und Speise-
wirtschaft verwendet. Die Gastronomie bietet Mahlzeiten und Getränke zum soforti-
gen Verzehr an. Fünf-Sterne-Restaurants gehören ebenso dazu wie Caterer und Eck-
kneipen. In Gaststätten werden überwiegend Mahlzeiten, Lebensmittel, Getränke 
und Genussmittel in der Regel zum sofortigen Verzehr verkauft. Die Definition des 
§ 1 Gaststättengesetz (GastG) ist zu berücksichtigen. Die in der Begründung aufge-
führten Aussagen stellen lediglich den aktuellen Planungsstand des vorgesehenen 
Betreibers dar. Hierdurch sollen lediglich die Festsetzungen des Bebauungsplanes er-
läutert werden. Die bauplanungsrechtlich zulässigen Nutzungen sind in den textli-
chen Festsetzungen dargestellt und ausschließlich diese sind verbindlich. Eine Einen-
gung der textlich festgesetzten Nutzungen auf nur bestimmte Formen der Gastrono-
mie erscheint in Anbetracht von sich stetig weiter entwickelnden Bedürfnissen der 
Kundschaft nicht zweckmäßig.  

 
zu 3) Die Stellungnahme wird zurückgewiesen. In § 9 BauGB „Inhalt des Bebauungsplanes“ 

ist in Absatz 1 geregelt, welche Darstellungen ein Bebauungsplan enthalten kann. 
Hierbei besteht keine Möglichkeit, pauschale Betriebszeiten der zulässigen Nutzun-
gen festzulegen. Dazu ist auf die einschlägigen Fachgesetze und Verordnungen, bei-
spielsweise zum Gaststättenrecht oder zum Immissionsschutz zu verweisen, an de-
nen sich jegliche Betreiber halten müssen. 
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zu 4) Es wurden verschiedene Entwicklungspfade mit unterschiedlichen Vermeidungs- 

und Verminderungspotenzial untersucht. Für die in Rede stehende Einzelfläche 
wurden die umweltfachlichen Belange ausreichend untersucht und als naturschutz-
fachlich beste Variante benannt 

 
zu 5) Die Ausgleichsflächen haben sich gemäß den damaligen Vorgaben entwickelt. 

Der geplante Eingriff wird durch die aktuell geplanten Ausgleichsmaßnahmen mehr 
als ausgeglichen. Gerade die Maßnahmen am Ostufer werden eine wesentliche 
Verbesserung in den nächsten Jahren aufzeigen 

 
 
 
 
 
 
 
zu 6) Der Anregung wurde bereits insofern entsprochen, dass in den textlichen Festset-

zungen des Bebauungsplanes bereits umfängliche Regulierungen zur Beleuchtung 
enthalten sind.  

 
zu 7) Im Bebauungsplan ist bereits die Beleuchtungsregulierung im Plangebiet Teilgel-

tungsbereich A und B festgesetzt. Im Teilgeltungsbereich A sind zum Schutz nacht-
aktiver Tiere sowie größerer Rast- und Schlafplatzansammlungen außerhalb von 
geschlossenen Gebäuden ausschließlich insektenschonende Leuchtmittel ohne UV- 
und mit geringem Blaulichtanteil wie bernsteinfarbene bis warmweiße LED (Farb-
temperatur bis max. 2.700 Kelvin) zugelassen. Zulässig sind nur voll abgeschirmte 
Leuchten, die nicht über den Bestimmungsbereich bzw. die Nutzfläche hinaus 
strahlen und die im installierten Zustand nur Licht unterhalb der Horizontalen ab-
geben. Helligkeit und Beleuchtungszeiten sind auf das notwendige Maß zu be-
schränken. Es sind geschlossene Leuchten zu verwenden, die gegen das Eindringen 
von Spinnen und Insekten geschützt sind. Es ist zu vermeiden, dass durch die Be-
leuchtung reflektierende oder glänzende Wände beleuchtet werden. Im Teilgel-
tungsbereich B ist keine Beleuchtung zulässig. 

  

4 

5 

6 

7 



Seite 31 von 33 

Bauleitplanung der Gemeinde Wölfersheim, Gemarkung Wölfersheim 
Bebauungsplan Nr. 10 „Am großen Teich“, 4. Teiländerung und Erweiterung 

Abwägung - Verfahren §§ 3 (2) und 4 (2) BauGB 

 

Zu 8) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Inhalt des Pachtvertrages ist  
jedoch nicht Gegenstand des Bauleitplanes. 

 
zu 9) Die Einschätzung wird zurückgewiesen. Entsprechend der gesetzlichen Regelung 

erfolgt die Bilanzierung des Voreingriffszustandes auf Grundlage der Festsetzungen 
des bestehenden Bebauungsplanes. Der Nacheingriffszustand ergibt sich aus den 
Festsetzungen der Bebauungsplanänderung. Werden dort Gehölze zum Erhalt fest-
gesetzt, sind sie entsprechend ihres derzeitigen Zustands zu bilanzieren. 

 

zu 10) Die Einschätzung wird zur Kenntnis genommen, ist jedoch für das hier zu 
bewertende Verfahren nicht relevant. Der Bebauungsplan hat bei Aufstellung 1978 
ein öffentliches Verfahren unter Beteiligung der zuständigen Behörden 
durchlaufen. Aus der damaligen Sicht wurde offenbar von den am Verfahren 
beteiligten Trägern öffentlicher Belange die Kompensation als ausreichend 
eingestuft.  

 

zu 11) Dem Einwand wird teilweise gefolgt. Die geplanten Einzelbäume im Bereich der 
Liegewiese werden in der Bilanz ergänzt. Der Ausgleichsbedarf erhöht sich dadurch 
marginal um 816 Wertpunkte und die zugeordnete Ausgleichsfläche vergrößert 
sich um 40 m². Die Baum- und Strauchpflanzungen zur Abgrenzung von Camping-
Stellplätzen hingegen sind bereits unter dem BTT 02.600 Neuanpflanzung von 
Hecken subsumiert. 

 

zu 12) Die Frage wird wie folgt beantwortet: Wie im Landschaftspflegerischen Fachbeitrag 
erläutert, beschränkt sich die Bilanzierung im Teilgeltungsbereich A auf eingriffs-
relevante Flächen (Gastronomie, Adventure-Minigolfanlage), da für bestehende 
Anlagen, die auf Grundlage des gültigen Bebauungsplans oder mittels Befreiung 
errrichtet wurden und für die keine Änderungen vorgesehen sind, kein Ausgleich 
erforderlich ist. Die Parkplatzflächen sind deshalb nicht Bestandteil der Bilanzie-
rung. Der Ostrand des Bebauungsplans Nr. 10 „Am großen Teich“ liegt außerhalb 
des Geltungsbereiches der 4. Teiländerung und wird deshalb im Zuge des Ände-
rungsverfahrens nicht bilanziert.  

 

zu 13) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Der Pappelbestand zwischen 
Bootsanlegestelle und Liegewiese wurde mit vorangehenden Teiländerungen des 
Bebauungsplans als Ausgleichsfläche festgesetzt und die Pappeln durch heimische, 
standortgerechte Gehölze ersetzt. Entsprechend dem damaligen Entwicklungsziel 
ist der Bestand in der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanz als standortgerechter Ufergehölz-
saum berücksichtigt (BTT 02.320). Der Pappelbestand am Südzipfel liegt außerhalb 
des Geltungsbereichs.   
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zu 14) Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen, ist jedoch nicht von Relevanz. Die 
Umweltbericht hat sich auf Auswirkungen zu fokussieren, welche konkret durch die 
vorliegende Planung verursacht werden. Die Seearena sowie deren Betrieb ist nicht 
Gegenstand der Planung. 

 
zu 15) Die Stellungnahme wird zurückgewiesen. Das Areal der Seearena ist nicht in dem 

Geltungsbereich der hier gegenständlichen Teiländerung enthalten. 
 
zu 16) Aus der Stellungnahme ergeben sich grundsätzliche Fragen zu den 

Verfahrensvermerken des Bebauungsplans Nr. 10 Am großen Teich die im 
Folgenden erläutert werden:  
Der Bebauungsplan Nr. 10 Am großen Teich wurde am 25.04.1978 von der 
Gemeindevertretung der Gemeinde Wölfersheim als Satzung beschlossen und dem 
Regierungspräsidium Darmstadt zur Genehmigung vorgelegt. Die Genehmigung des 
Bebauungsplans wurde am 05.09.1978 durch das Regierungspräsidium Darmstadt 
erteilt. Der Bebauungsplan wurde am 14.12. 1979 ordnungsgemäß im 
Gemeindespiegel der Gemeinde Wölfersheim veröffentlicht und trat mit 
Bekanntmachung in Kraft. Unter dem in den Verfahrensvermerk eingetragenen 
Datum der ortsüblichen Bekanntmachung vom 14.12.1980 handelt sich um einen 
„Schreibfehler“, der im weiteren Verlauf unberücksichtigt bleiben kann.  

 
Bei der unter den Verfahrensvermerken benannten öffentlichen Auslegung vom 
02.01.1980 bis 03.02.1980 handelt es sich um keine Auslegung im Sinne einer 
Beteiligung, sondern um einen zusätzlichen Passus, der eine Einsicht in die 
genehmigten Unterlagen des Bebauungsplans in dem seitens der 
Gemeindeverwaltung gewählten Zeitraum zusätzlich ermöglicht. Damals war es 
eine übliche Form der Veröffentlichung eine öffentliche Auslegung auch bei der 
ortsüblichen Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses anzukündigen. Wie üblich 
kann der genehmigte Bebauungsplan nebst Begründung ab dem 14.12.1979 
während der Dienststunden bei der Gemeindeverwaltung- Bauamt, jederzeit 
eingesehen werden.  
 
Die in der Stellungnahme angemerkte fehlende Unterschrift des Bürgermeisters 
auf der Planausfertigung des genehmigten Bebauungsplans ist für die 
Dokumentation der Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses nicht zwingend 
erforderlich. Die Bekanntmachung ist am 14.12.1979 ordnungsgemäß im 
Gemeindespiegel der Gemeinde Wölfersheim veröffentlicht worden und der vom 
Regierungspräsidium Darmstadt genehmigte Bebauungsplan in Kraft getreten. 
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Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 (2) BauGB 
 
Zeitraum: 29.07.2024 bis einschließlich 30.08.2024 
 
Im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (2) BauGB sind keine Stellungnah-
men eingegangen. 

 
 
 
 
 
 
 
 


